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Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 543) hat die Uni-
versität Siegen die folgende Ordnung erlassen: 
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Artikel I 
 
Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Soziale Arbeit der Universität Siegen vom 21. Feb-
ruar 2013 (AM13/2013) wird wie folgt geändert: 

 

(1) In § 2 (Zugangsvoraussetzungen) wird als neuer Absatz 4 eingefügt: 

 

„Die Einschreibung ist zu versagen, wenn die Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes die Bachelorprüfung im Studiengang Soziale Arbeit endgül-
tig nicht bestanden hat. Die Einschreibung ist ebenfalls zu versagen, wenn die Studienbewerberin 
bzw. der Studienbewerber im Geltungsbereich des Grundgesetzes in einem anderen Studien-
gang der Sozialen Arbeit, der Sozialpädagogik oder einem sonstigen vergleichbaren Studiengang 
der Fachrichtung Sozialwesen oder Pädagogik bzw. Erziehungswissenschaft eine Prüfung, die 
einer vorgeschriebenen Prüfung in diesem Studiengang entspricht, endgültig nicht bestanden 
hat.“ 

   

(2) In § 3 Absatz 5 wird in der Tabelle „Übersicht der Wahlpflichtmodule“ unter D ergänzt: „D6 Inklu-
sion“ 

 

(3) § 10 Abs.3, 2. Spiegelstrich wie folgt geändert: 

 

„die Kandidatin oder der Kandidat die Diplom- oder Bachelorprüfung in einem vergleichbaren 
Studiengang an einer inländischen Hochschule endgültig nicht bestanden oder den Prüfungsan-
spruch für einen solchen Studiengang verloren hat oder“ 

 

Artikel II 

 

Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft und wird in dem Verkündungsblatt „Amt-
liche Mitteilungen der Universität Siegen“ veröffentlicht. 

 

 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät II vom 14. Mai 2014 und 9. Juli 
2014. 

 

 

Siegen, den 10. Oktober 2014      Der Rektor 
 

               gez. 

 

       (Universitätsprof. Dr. Holger Burckhart) 
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